
NIEDERWILDRELEVANTE MASSNAHMEN 

IN DER AGRARFÖRDERUNG

STAND 2023



ERWEITERTE KONDITIONALITÄT
(u.a. 9 GLÖZ-Standards und Grundanforderungen an die Betriebsführung (GAB))

ÖKO-REGELUNGEN (ÖR)
7 VERSCH. MASSNAHMEN FÜR UMWELT-, KLIMA- U. BIODIVERSITÄTSSCHUTZ

DIREKTZAHLUNGEN

BUNDESWEIT

1. SÄULE 



€
WEITERE PROGRAMME...

LANDSCHAFTSPFLEGE-
RICHTLINIE (LPR)

FÖRDERPROGRAMM FÜRAGRARUMWELT, KLIMASCHUTZ 
UND TIERWOHL (FAKT)

2. SÄULE 

BADEN-WÜRTTEMBERG



Öko-Regelungen (ÖR):
 Freiwillige zusätzliche  
 Leistungen
 einjährig

2. Säule:
 Freiwillige Förderprogramme
 5-jähriger Verpflichtungszeit- 
 raum bei FAKT

Grundbedingungen
damit Direktzahlungen 
oder weitere Förder-
maßnahmen beantragt 
werden können
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 Es darf aktiv begrünt werden 
(Achtung: Nicht in Reinsaat)

 Es darf bereits im Vorjahr, 
nach Ernte der Hauptkultur, 
begrünt werden

 Die Jägerschaft kann über 
das LJV-Artenschutzpro-
gramm Saatgut bezuschusst 
bekommen und dies der 
Landwirtschaft zur Verfügung 
stellen

 Pflegeverbotszeitraum (Mä-
hen, Mulchen) vom 01. April - 
15. August

 Empfehlung: Erfüllung der 
Mindesttätigkeitspflicht pro 
Jahr erst ab 16. August durch-
führen

 Ausnahme der Mindesttätig-
keitspflicht nach § 3 Abs. (3) 
und (4) GAPDZV möglich: 
Durchführung in jedem zwei-
ten Jahr

Es handelt sich um eine vereinfachte Darstel-
lung. Detaillierte Informationen zur erweiterten 
Konditionalität finden Sie hier:
www.foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/
Startseite/Agrarpolitik/Konditionalitaet  

Damit Landwirte Direktzahlungen erhalten und freiwillige zusätzliche 
Leistungen aus den Förderprogrammen auswählen können, müssen 
sie Grundbedingungen erfüllen – die sogenannte erweiterte Konditio-
nalität. Hierbei sind verschiedene Standards (Guter landwirtschaftli-
cher und ökologischer Zustand: GLÖZ) einzuhalten. 

Aus Sicht des Niederwildes und weiterer Offenlandarten kommt dem 
GLÖZ 8-Standard die größte Bedeutung zu: 4 Prozent nichtproduktive 
Fläche des Ackerlandes eines Betriebs („Flächenstilllegung“).

GLÖZ-STANDARDS 

Diese Kurzinformation soll 
als Handreichung für Ge-
spräche zwischen Jäger-
schaft und Landwirtschaft 
im Revieralltag dienen. 

Ziel ist es, Hinweise auf 
hochwertige Lebensraum-
maßnahmen in der 1. und 2. 
Säule für Rebhuhn, Feldha-
se, Fasan & Co. geben zu 
können. Es handelt sich le-
diglich um eine Auswahl, der 
aus Niederwildsicht wirk-
samsten Maßnahmen. 

Alle Maßnahmen sind im 
Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen und Förder-
programme für die Land-
wirtschaft umsetzbar. Der 
Ackerstatus bleibt dabei er-
halten.



 Aktive Begrünung mit Blüh- 
 mischung 

 Es darf bereits im Vorjahr, 
nach Ernte der Hauptkultur, 
ausgesät werden

 Die Jägerschaft kann über das 
LJV-Artenschutzprogramm 
Saatgut bezuschusst bekom-
men und dies der Landwirt-
schaft zur Verfügung stellen

ÖKO-REGELUNGEN (ÖR) 
MASSNAHMEN FÜR UMWELT, KLIMA & BIODIVERSITÄT

 Mindestgröße 0,1 ha bis max. 
1 ha

 Vergütung bei Aufstockung 
um 1 Prozent der nichtproduk-
tiven Flächen (vgl. oben) und 
aktive Begrünung: 1.450 €/ha

 Kann ohne Neuanlage zwei-
mal hintereinander auf dersel-
ben Fläche beantragt werden 
(Blühmischung beachten) 



Landwirte können zusätzlich zu den Grundbedingungen (Erweiterte 
Konditionalität) in der ersten Säule (EU/Bund) weitere freiwillige Leis-
tungen erbringen. Hierbei kann jedes Jahr zwischen sieben verschie-
denen Maßnahmen ausgewählt werden. 

Aus Sicht des Niederwildes und weiterer Offenlandarten kommt hier 
der ÖR 1b die größte Bedeutung zu: Bereitstellung von Biodiversitäts-
flächen (durch aktive Begrünung)/Aufstockung der GLÖZ 8-Standards.

Es handelt sich um eine vereinfachte Darstel-
lung. Detaillierte Informationen zu den Öko-
Regelungen finden Sie hier:
www.foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/
Startseite/Agrarpolitik/Oeko-Regelungen 

Jägerinnen und Jäger müssen 
keine ausgewiesenen Agrar- 
experten werden. Doch wer in sei-
nem Revier Hege und damit Le-
bensraumgestaltung betreiben 
möchte, tut gut daran, sich mit 
der Gemeinsamen Agrarpolitik zu 
beschäftigen. In erster Linie geht 
es dabei darum, dass die Jäger-
schaft den Dialog mit der Land-
wirtschaft sucht. 

Machen Sie Werbung für die 
hochwertigen Agrarumweltmaß-
nahmen und unterstützen Sie 
Ihre Landwirte dabei. Durch die-
se Maßnahmen lassen sich her-
vorragende Habitate für (Nieder-) 
Wildarten und eine große Anzahl 
an weiteren Offenlandarten ge-
stalten.

DIE ROLLE  
DER JÄGER-

SCHAFT
UNTERSTÜTZEN SIE  

IHRE LANDWIRTE

www.landwirtschaft-bw.info
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FAKT E7 Blüh-, Brut- und Rück-
zugsflächen (Lebensräume für 
Niederwild):
 650 €/ha und Jahr
 Rotationsbrache: Ab dem  
 zweiten Jahr wird wechsel- 
 seitig jedes Jahr ein Teil  
 neu angelegt
 Empfehlung: Mulchen und  
 Bodenbearbeitung der Teil- 
 fläche Mitte bis Ende Februar  
 durchführen

FAKT E8 Brachebegrünung mit 
mehrjährigen Blühmischungen 
(ökologische Zellen): 
 730 €/ha und Jahr; max.  
 10 ha je Betrieb, bzw. max.  
 50 Prozent der betrieblichen  
 Ackerfläche
 5-jährige Brache durch aktive  
 Begrünung im ersten Jahr
 Überwiegende Länge  
 Mindestbreite von 5 Metern

FAKT-AUSZÜGE 
FAKT E13.1/ E13.2 Erweiterter 
Drillreihenabstand mit und 
ohne Untersaat (Lichtacker):
 150 € bzw. 230 €/ha und Jahr

FAKT E14 Extensive Biomasse-
pflanzen: Mehrjährige artenrei-
che Wildpflanzenmischungen:
 500 €/ha und Jahr
 Mindestens eine Schnitt- 
 nutzung pro Jahr zwischen  
 15. Juli und 15. September

Es handelt sich um eine vereinfachte Darstel-
lung. Detaillierte Informationen zum Agrarum-
weltprogramm FAKT finden Sie hier: 
www.foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/ FAKT-II

Landesjagdverband Baden-Württemberg e.V.  I  www.landesjagdverband.de

NIEDERWILDRELEVANTE MASSNAHMEN IN DER AGRARFÖRDERUNG

Auch die Landschaftspflege-
richtlinie des Landes Baden-
Württemberg bietet zahlreiche 
Möglichkeiten Niederwildle-
bensräume zu gestalten. Dabei 
lassen sich Maßnahmen zu 
Blühbrachen, extensiver Acker- 
und Grünlandnutzung uvm. fle-
xibel gestalten. Hilfestellung 
geben hierbei die örtlichen 
Landschaftserhaltungsverbän-
de, welche den Landwirten be-
ratend zur Seite stehen.

Weitere Information zu den 
Landschaftserhaltungsverbän-
den finden Sie hier: 
www.lev.landwirtschaft-bw.de

Neben diesen naturschutz-
fachlich hochwertigen Agrar-
umweltmaßnahmen bietet das 
FAKT auch noch eine Reihe von 
Maßnahmen, die zeitlich be-
grenzt einen positiven Effekt 
auf Wildtiere haben können, 
wie z.B. FAKT E2.1 Begrü-
nungsmischungen im Acker-/
Gartenbau („Winterbegrünung/
Zwischenfrucht“).

LPR

Die „Allianz für Niederwild“ ist ein Kooperati-
onsprojekt der Wildforschungsstelle des Lan-
des Baden-Württembergs mit dem Landes-
jagdverband Baden-Württemberg e.V. 
Die Allianz ist ein breites Bündnis von Jägern, 
Naturschützern, Kommunen, Landwirten, 
Grundeigentümern, Behörden und Forschungs-
einrichtungen in Baden-Württemberg. Gemein-
sam wollen die Akteure ihr Wissen einbringen 
und die individuellen Handlungsmöglichkeiten 
zielorientiert zusammenführen, um dem Verlust 
an Offenlandarten entgegenzuwirken.


